
Name der Bildungseinrichtung:	     	
Name Inhaber/in:			     
Steuernummer beim Finanzamt:	     
Zuständiges Finanzamt:		     
Ansprechpartner/in:		     
Straße, Hausnummer:		     
PLZ, Ort:				     
Email:				     
Telefon:				     



Regierungspräsidium Darmstadt
Dezernat II 25 
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt


Antrag auf eine Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 a), bb) Umsatzsteuergesetz (UStG) zur Umsatzsteuerbefreiung für soziale Berufe


Ich/Wir beantrage(n) für die Zeit ab dem       die Ausstellung einer Bescheinigung gemäß
§ 4 Nr. 21 a), bb) UStG und mache(n) dazu folgende Angaben:

1. a) Angaben über den Träger, Inhaber und dessen Rechtsform:

     

b) Gesamtjahresumsatz in Euro:      

2. Bezeichnung des Kurses, Lehrganges usw., für den eine Bescheinigung beantragt wird (jeder Kurs, Lehrgang usw. ist gesondert anzugeben - ggfls. Extra-Blatt für Auflistung Kurse/Lehrgänge verwenden, auch bei mehreren Kursen ist ein Antragsvordruck zu verwenden)

     



3. Erläuterung, auf welche Berufe gem. Berufsbildungsgesetz (BBiG) die beantragte Veranstaltung vorbereitet und Beschreibung des Zusammenhangs zwischen dem beantragten Kurs und den sozialen Berufen gem. BBiG. Die Dienstleistungen der Ausbildung, Fortbildung oder beruflichen Umschulung umfassen Schulungsmaßnahmen mit direktem Bezug zu einem Gewerbe oder einem Beruf sowie jegliche Schulungsmaßnahme, die dem Erwerb oder der Erhaltung beruflicher Kenntnisse dient.
Erläuterung

Der in Nr. 2 genannte Kursus, Lehrgang usw. bereitet

a) auf folgende/n Beruf/e vor (genaue Bezeichnung):      

b) und/oder auf folgende Prüfung/en vor (genaue Bezeichnung, z. B. schriftliche Arbeit, Kolloquium, Zertifizierung):      

c) Abnehmende Stelle der Prüfung:      

4. Zulassungs- bzw. Teilnahmevoraussetzungen der Teilnehmenden für den in Nr. 2 
genannten Kursus usw.

Schulische Vorbildung:      
Berufspraktische Vorbildung:      

5. Die Ausbildung erfolgt in den als Anlage 1 (formlos) beigefügten Lehrfächern und dem angegebenen Stoffverteilungsplan. (Als Anlage 1 sind die einzelnen Lehrfächer und ein zu diesen gehöriger Stoffverteilungsplan beizufügen; sofern diese Angaben nicht ausreichend erscheinen, bleibt die Anforderung des gesamten Lehrmaterials vorbehalten.)

6. Der Unterricht wird von den in Anlage 2 (formlos) genannten Lehrenden erteilt. Qualifikationsnachweise (Lebenslauf, Zeugnisse o. ä.) sind in Kopie beizufügen.

7. Die Korrektur der schriftlichen Arbeiten wird von den in Anlage 3 (formlos) genannten Lehrenden durchgeführt.

8. Angaben über Räume (Menge, Größe, Miet-/Nutzungsvertrag mit Grundrissplan, ggf. aussagefähige Fotos) und Unterrichtsvorrichtungen (technische Einrichtungen, Ausstattungsgegenstände etc.) der Bildungseinrichtung (Anlage 4, formlos).

9. Erläuterung der Rücktritts- bzw. Kündigungsbedingungen für die Teilnehmenden (Möglichkeiten des Rücktritts vom Vertrag und Erstattung der Gebühr, evtl. Einreichung eines Mustervertrages mit den Kündigungsbedingungen; nur Widerrufsrecht ist nicht als ordnungsgemäße Leistung im Sinne des § 4 Nr. 21 a) bb) Umsatzsteuergesetz zu verstehen) (ggf. als Anlage 5, formlos, beifügen):
     

10. Der in Nr. 3 genannte Kursus wurde – nicht – in das individuelle Förderungsprogramm durch Bescheinigung des Bundesministers für Arbeit vom      , Az.:       einbezogen. 
Der Abdruck der mit der Arbeitsverwaltung abgeschlossenen Vereinbarung(en) ist beizufügen. Sofern Ihre Bildungseinrichtung Maßnahmen anbietet, für die eine von denen in § 176 bzw. § 85 SGB III genannten Zulassungen vorliegt, fügen Sie hierüber bitte Nachweise bei.

Ich/Wir versichere(n) die Richtigkeit aller gemachten Angaben und verpflichte(n) 
mich/uns, Änderungen unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.



	(Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers oder des Vertretungsberechtigten, ggf. Stempel)





















Informationen und Hinweise:

· Der vollständig ausgefüllte Antrag ist zusammen mit den Anlagen an die Email-Adresse Umsatzsteuerbefreiung.Soziales@rpda.hessen.de zu senden. 
Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden.
· Alle Unterlagen müssen in deutscher Sprache eingereicht werden.
· Bei postalischer Übersendung sind unaufgefordert keine Originale vorzulegen.
· Der Antrag ist in dem Jahr zu stellen, in dem die Leistungen zum ersten Mal erbracht werden.
· Maßnahmen sind dem Grunde nach zweifelsfrei und unverwechselbar zu bezeichnen. Bei Änderung einer Kursbezeichnung ist ein neuer Antrag erforderlich, der Widerruf einer Bescheinigung bleibt vorbehalten.
· Die Bescheinigung wird auf Widerruf erteilt und stellt einen Grundlagenbescheid ohne zeitliche Befristung dar. Das bedeutet, dass eine neue Bescheinigung nicht benötigt wird, solange sich nichts an der Kursbezeichnung oder an dem Kursinhalt ändert.
· Es werden jeweils die einzelnen Leistungen beschieden, nicht die Steuerfreiheit einer Einrichtung insgesamt.
· Die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 Umsatzsteuergesetz ist gem. Hess. Verwaltungskostengesetz kostenpflichtig. Dabei werden neben der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand und die Bedeutung der Amtshandlung berücksichtigt. Nach Ziffer 1232 der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung beträgt die Gebühr je inhaltlich verschiedene Maßnahme 90,00 bis 800,00 Euro. Sobald mit der Antragsbearbeitung begonnen wurde, ist auch die Rücknahme des Antrages sowie die Ablehnung mit Gebühren verbunden.
· Die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 4 Nr. 21 Umsatzsteuergesetz ist gem. Hess. Verwaltungskostengesetz kostenpflichtig mit bis zu 75 vom Hundert des in der Verwaltungskostenordnung vorgesehenen Satzes.
· Eine Antragsrücknahme ist gem. Hess. Verwaltungskostengesetz kostenpflichtig mit bis zu 50 vom Hundert des in der Verwaltungskostenordnung vorgesehenen Satzes.
· Die vor dem Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2024 ausgestellten Bescheinigungen nach § 4 Nr. 21 a) bb) UStG erfüllen auch nach dem 31.12.2024 die Voraussetzungen des ab 01.01.2025 gültigen § 4 Nr. 21 a) bb) UStG. Sie sind bis zum Ablauf eines etwaigen Gültigkeitszeitraums oder eines etwaigen Widerrufs weiter gültig. Die Beantragung einer neuen Bescheinigung wegen der Gesetzesänderung zum 01.01.2025 ist daher grundsätzlich nicht erforderlich.
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